
   Seite 1 von 2 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 065-2018 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Fraktion CDU-Grüne-IFW und Fraktion WLS-FWH-FWG-SPD 
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister 
Budget / Produkt:  

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Wirtschafts- und Umweltausschuss 10.04.2018    

Haupt- und Finanzausschuss 19.04.2018    

Stadtrat 25.04.2018    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Prüfauftrag an den Oberbürgermeister 

 

Antragsinhalt: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Bitterfeld Wolfen wird beauftragt zu prüfen, wie sämtliche 

Planungsaufträge der Bauverwaltung, welche nicht von den dortigen Mitarbeitern realisiert werden können, 

an die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH im Rahmen von Projektsteuerungen bzw. Projektentwicklungen 

übertragen werden können. 

     

 

  

 

Begründung: 

 

Die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ist eine 100% tige Tochter der Stadt Bitterfeld-Wolfen und somit können 

Planungsaufträge bzw. Aufträge zur Projektentwicklung bzw. Projektsteuerung direkt übertragen werden. 

Die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH ist inhouse-fähig.  

Um professionelle Stadtentwicklung zu betreiben, sind gute qualifizierte Mitarbeiter notwendig. Diese 

müssen natürlich von der Region und ihrem professionellen Umgang mit der Stadtentwicklung überzeugt 

sein, ansonsten wird es zukünftig extrem schwierig, Fachpersonal für die Stadt Bitterfeld-Wolfen zu 

akquirieren.  

Um qualifizierte Mitarbeiter für unsere Stadt bzw. die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH anzuwerben, sind auch 

gesicherte finanzielle Mittel notwendig. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen vergibt jedes Jahr Planungsaufträge an 

diverse Planungsbüros in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. So, wie private Unternehmen damit 

Deckungsbeiträge erwirtschaften, wäre dies auch für die STEG Bitterfeld-Wolfen mbH möglich. 

Hinsichtlich der Neuausrichtung der STEG Bitterfeld-Wolfen mbH, unter anderem mit einer neuen 

Geschäftsführung und erweiterten Aufträgen zur Entwicklung unserer Region, wäre dieser 

Finanzierungsanschub eine Grundsicherung für ihre Aufgaben.  
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Perspektivisch hätten wir eine qualifizierte Gesellschaft welche sich den neuen Herausforderungen mit 

Fachpersonal stellen und dadurch im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen könnte. 

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine      

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: keine 

a) Untersachkonten:  

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 065-2018 

 

Anlagen: 

keine 
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